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IM FOCUS > SANIERUNG DER DEpONIE ALTE SCHINDERLAHN IN REIT IM WINKL

Die ehemalige Deponie „Alte Schinder-
lahn“ wurde im Zeitraum von ca. 1935 
bis 1958 als Hausmülldeponie der Ge-

meinde Reit im Winkl genutzt. Die Deponie mit 
einem Volumen von ca. 8.000 m³ erstreckt 
sich von einer Hochfläche über eine steil ab-
fallende Böschung hinunter bis unmittelbar 
an das Bachbett des am Böschungsfuß vor-
beifließenden Warmbaches, der südwestlich 
der Deponie in die Lofer mündet. Der Höhen-
unterschied zwischen der Lofertalaue und der 
an der Loferaustraße liegenden Hoch fläche 
beträgt ca. 15 m. Aufgrund der Belastung 
des Deponats mit pAK und Schwermetallen  
musste die ehemalige Deponie nachhaltig 

 gegen Erosion und Schadstoffmobilisierung 
geschützt werden.

Rahmenbedingungen und  
Sanierungsplanung
Der müllkörper lag im Böschungsbereich so-
wie am Böschungsfuß offen und wies mit Aus-
nahme von Springkraut keinen Bewuchs und 
keine Wurzeldecke auf. teilbereiche der über-
steilten Böschungen des Deponiekörpers wa-
ren in der Vergangenheit bereits abgerutscht. 
Ein weiterer Grundbruch in Folge einer Erosion 
des Böschungsfußes bei Hochwasserereignis-
sen konnte nicht ausgeschlossen werden. Da-
durch bestand die Gefahr einer mobilisierung 

Sicherung einer Deponie gegen Erosion 
und Schadstoffmobilisierung

von Schadstoffen aus dem kontaminierten 
 Deponat sowie eines Austrags von Hausmüll 
in den Warmbach und die Lofer. Dies machte 
eine Sanierung der Deponie erforderlich.

Die ursprünglichen Überlegungen sahen vor, 
eine Krainerwand aus Holzstämmen vor der 
Deponieböschung zu errichten. Im Zuge der 
weiteren Planung wurde jedoch festgestellt, 
dass die Errichtung einer Holzkrainerwand kei-
ne nachhaltige Sicherung darstellt. Aufgrund 
der Lage der Deponie in einer talaue mit sehr 
feuchtem milieu zersetzt sich eine Holzkrain-
erwand an den Knoten- und Verankerungs-
punkten und im Überschüttungsbereich be-
reits in einem Zeitraum von 10 Jahren sehr 
stark, was eine regelmäßige Erneuerung ver-
bunden mit einem Eingriff in den müllkörper 
erforderlich machen würde.

Aufgrund dessen wurde in der Sanierungs-
planung vorgesehen, die Böschung am Bö-
schungsfuß mittels einer  Stützkonstruktion 
aus „bewehrter Erde“ zu sichern. Um das 
Eindringen von Niederschlagswasser in den 
Deponiekörper und seine weitere Destabili-
sierung zu verhindern, wurde zudem vorge-
schlagen, eine 50 cm starke Rekultivierungs-
schicht sowie eine dichte Bepflanzung auf den 
offen liegenden müllkörper aufzubringen.

Fertigstellung Böschungssicherung mit Erosionsschutzmatten und Bepflanzung

>weiter auf Seite 2
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Der Warmbach als teil eines ausgewiesenen 
Alpenbiotops durfte im Zuge der Baumaßnah-
men nicht befahren oder verändert werden. 
Dadurch konnten die Arbeiten zur Deponie-
sanierung nur auf einem sehr schmalen 
 Arbeitsbereich von 2,50 m Breite innerhalb 
des vorhandenen maschendrahtzauns ausge-
führt werden.

Das Erfordernis einer Böschungs- und 
Erosions sicherung bestätigte sich auch im 
Zuge der Baumaßnahme. Durch vorangegan-
gene starke Niederschläge war das anste-
hende Deponat so stark durchfeuchtet, dass 

keine Standfestigkeit mehr gegeben war. Bei 
den  Arbeiten am Böschungsfuß lösten sich 
aus  einem noch nicht bearbeiteten und gesi-
cherten Bauabschnitt der Deponie ca. 150 m³ 
Deponat und Seeton und flossen als Mure in 
Richtung tal bis zum Ufer des Warmbaches. 
Das material wurde geborgen und hinter der 
Stützkonstruktion gesichert eingebaut.

Sicherung der Böschungen
Der Standort der Deponie befindet sich im 
Bereich einer würmzeitlichen Jungmoränen-
landschaft mit Seetonen im Hangbereich 
und überlagernden spät- und würmglazialen 

Schmelzwasserkiesen, in die sich die Lofer 
eingeschnitten hat. 

Zum Schutz des Deponiefußes gegen Aus-
spülungen und zur nachhaltigen Siche-
rung der Deponieböschung gegen Grund- 
und  Böschungsbruch beziehungsweise zur  
Lastaufnahme wurde eine Stützkonstruk-
tion aus schottergefülltem Stahldrahtgitter-
geflecht (Körnung 0/63) errichtet. Damit 
ist lang fristig kein Eingriff in den Deponie-
körper mehr  er forderlich. Die Breite der Stütz-
konstruktion beträgt ca. 3,00 m bei einer 
 Länge von ca. 55 m.

Daten des Böschungssicherungssystems
.  Voll begrünbares Böschungssicherungs-

system System Green terramesh der 
Fa.  Beco Bermüller aus verzinktem und 
kunststoffummantelten Stahldrahtgitterge-
flecht mit integrierter Erosionsschutzmatte,

.  die Sicherung ist am Böschungsfuß ca. 
2,30 m hoch und läuft west- und ostseitig 
in der ansteigenden Hangböschung aus, 

.  Frontneigung 70 Grad,

.  3 Lagen mit einer mächtigkeit von  
jeweils 0,76 m,

.  bergseitige Einbindelänge der einzelnen 
 Lagen: 2,00 m,

.  30 cm Schroppen / Grobschotter im 
 Front bereich der 1. Lage zur Verhinderung 
von Ausspülungen durch den Warmbach,

.  30 cm oberbodenschicht mit Grassamen-
einmischung im Frontbereich zur Begrünung 
der 2. und 3. Lage,

.  Drainage DN 150 mit Kiespackung und 
Filter vlies hinter der Stützkonstruktion zur 
Verhinderung von Stauwasser und berg-
seitigem Wasserdruck auf die Wand.

Einbau der Stützkonstruktion und Erosionssicherung am BöschungsfußBaufeld nach Freischneidung, zentral der bereits abgerutschte Müllkörper

Lageplan Böschungs- und Erosionssicherung
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Auftraggeber:  Gemeinde Reit im Winkl

Finanzielle Unterstützung:  Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH

Sanierungsplan, ArSi-Plan, QM-Plan: Tauw GmbH, Niederlassung Regensburg

Bauoberleitung,  Tauw GmbH,  
örtliche Bauüberwachung:  Niederlassung Regensburg

Bauausführung:  Fa. Porr Deutschland GmbH, Saaldorf-Surheim

Bauzeit:  September – November 2017

Umlagerungsvolumen: ca. 3.100 m³

Breite der Böschungssicherung:   70 m

Höhenunterschied:  15 m

Abgedeckte Deponieoberfläche:  ca. 1.000 m²

Sanierungskosten inkl. Nebenkosten:  ca. 243.000 Euro brutto

KURZpROFIL DER SANIERUNGSMASSNAHME >Für die Gründung der bewehrten Erde wurden 
die sehr weichen und setzungsempfindlichen 
Auesedimente (Seetone) bis zum anstehen-
den Kies entfernt und als Gründungspolster 
folgender Bodenaustausch im Auflagerbereich 
vorgenommen: 

.  Bis ca. 100 cm unterhalb der Gründungs-
sohle abschnittsweiser Bodenaushub  
mit Entfernung der sehr weichen Boden-
schichten

.  Geogitter mit einer Nennfestigkeit von 
40 kN/m in Längs- und Querrichtung mit 
knotenfesten Kreuzungspunkten und mit-
tig integrierter Vliesstoffkomponente als 
Be wehrungs-, Trenn- und Filterlage für die 
 Lastverteilung des Bodenaustausches aus 
Grobschotter 

.  Der Bodenaustausch reicht luft- und hang-
seitig 50 cm über die Stützkonstruktion 
 hinaus.

Für eine Anpassung der Stützkonstruktion an 
die morphologie und die Umgebung wurde der 
gesamte Deponiebereich mit Stützwand wäh-
rend der planung dreidimensional modelliert 
und optimiert.

Die Oberfläche der Rekultivierungsschicht und 
der Anschüttung des Böschungs fußes wurde 
an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und 
entsprechend dem bestehenden Gelände und 
dem Bachraum ausgebildet. Die neu gestaltete 
Oberfläche der Deponie fügt sich somit natur-
nah in das Landschaftsbild ein. 

SANIERUNG DER DEpONIE ALTE SCHINDERLAHN IN REIT IM WINKL < IM FOCUS 
 

>weiter auf Seite 4

Einbau bewehrte Erde, System Green Terramesh,  
Fa. Beco Bermüller

Luftaufnahme der ehemaligen Deponie nach 
 Abschluss der Sanierung 

Regeldetail Sicherung Böschungsfuß  
(Regelschnitt Stützkonstruktion mittels bewehrter Erde, System Green Terramesh. Ausführung in 3 Lagen.)

Fertigstellung Böschungssicherung mit 
 Erosionsschutzmatten und Bepflanzung
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Fazit
Durch die Deponieabdeckung wird verhindert, 
dass sich weiterhin Sickerwasser aus Nieder-
schlagswasser bildet, das bisher ungehin-
dert über die Deponieoberfläche in den De-
poniekörper eindringen konnte. Gleichzeitig 
wird das Risiko einer Schadstoffmobilisierung 
 reduziert. Weiterhin wird durch die errichtete 
Sicherung des Böschungsfußes gewährleistet, 

 INTERvIEW > 

5 Fragen zu Altlasten

Interview mit Herrn 1. Bürgermeister 
 Josef Heigenhauser, Gemeinde  
Reit im Winkl

Herr Bürgermeister 
Heigenhauser, Sie 
haben mit Unter-
stützung der GAB und 
des Unterstützungs-
fonds die Deponie 
Alte Schinderlahn 
 saniert. 

1. Was hat Sie veranlasst, das Altlasten-
thema in Ihrer Gemeinde anzugehen?

Bei Teilflächen der Deponie “Alte Schinder-
lahn“ handelte es sich um Innenbereichs-
flächen nach dem Baugesetzbuch, die der 
damalige Grundstückseigentümer, die Bay-
erischen Staatsforsten, einer Bebauung zu-
führen wollte. Die betroffenen Teilflächen 
konnten im Rahmen der Detailuntersu-
chungen aus dem Altlastenkataster entlas-
sen werden und sind in der Zwischenzeit 
bereits bebaut. Für den tatsächlichen De-
poniekörper wurden weitere Untersuchun-
gen und zuletzt die Sanierung durchge-
führt. mit der Bearbeitung der Deponie 
“Alte Schinderlahn“ wurden noch weitere 
Standorte der müllablagerung aufgegrif-
fen; auch diese werden in enger Zusam-
menarbeit mit der GAB untersucht.

2. Was waren Ihre wichtigsten Erfahrungen 
bei der Sanierung der Deponie?

Beim gesamten Verfahren handelt es sich 
um einen komplexen und aufwändigen Ab-

lauf, bei dem die einzelnen Verfahrensschrit-
te eng mit unserem Ansprechpartner bei der 
GAB abgearbeitet wurden. ohne diese sehr 
gute Abstimmung wäre es für eine kleine 
Verwaltung nicht leicht, Verfahrensfehler zu 
vermeiden. Interessant war die Zusammen-
setzung des Deponats in den verschiedenen 
Zeiträumen der Ablagerung. Während von 
der bis Anfang der 1950er Jahre betriebenen 
„ Alten Schinderlahn“ noch eine vergleichs-
weise überschaubare Gefahr im Bereich 
 Boden/Luft und für das sich in der Nähe be-
findliche Gewässer ausging, waren es bei den 
zeitlich später angelegten Deponien doch 
 erheblich stärkere Beeinträchtigungen. Diese 
erhöhen den Untersuchungsumfang enorm.  

3. Wie wurde die Sanierungsmaßnahme  
in der Gemeinde aufgenommen?

Zunächst wurde es kritisch betrachtet, dass 
die alten Deponien wieder aufgegraben und 
untersucht wurden. Nachbarn befürchteten 
negative Auswirkungen auf den Wert ihrer 
Grundstücke. Im Nachgang ist aber genau 
das Gegenteil eingetreten. Das teilweise offen 
liegende Deponat (Flaschen, Dosen, Geschirr 
etc.) ist verschwunden, der Bereich ist wieder 
angepflanzt, die ursprünglich notwendige Ein-
zäunung konnte wieder entfernt werden, die 
Hinweisschilder auf das Betretungsverbot der 
Altlastenverdachtsfläche sind verschwunden. 
Durch die nahezu vollständige Übernahme 
der Sanierungskosten aus mitteln der GAB ist 
die Akzeptanz sehr hoch.

4. In welchen Punkten hat Ihnen die Zusam-
menarbeit mit der GAB die Arbeit  erleichtert?

Das gesamte Verfahren von der historischen 
Erkundung über die orientierende Unter-

suchung zur Detailuntersuchung mit an-
schließender Sanierung ist sehr komplex 
und die einzuhaltenden Schritte bei der 
Vergabe, unter Beteiligung der Öffentlich-
keit und des Gemeinderates, sind sehr auf-
wändig. ohne die enge Abstimmung mit 
unserem Sachbearbeiter bei der GAB wä-
re die Durchführung nahezu unmöglich ge-
wesen. Die gute Zusammenarbeit und die 
schnellen Antworten bzw. prüfungen ha-
ben den Zeitablauf der maßnahmen deut-
lich beschleunigt. 

5. Welchen Rat würden Sie anderen 
 Gemeinden im Hinblick auf Deponie-
sanierungen mitgeben?

Keine Angst vor Deponiesanierungen, die 
Gemeinde wird davon zumeist profitieren. 
Von Anfang an einen erfahrenen mitarbei-
ter für das thema Deponien bestimmen. 
Dieser sollte Erfahrungen in der Bautechnik 
und im Vergabeverfahren haben. Zusätzlich 
sollten von Anfang an die betroffenen Nach-
barn informiert werden, bevor die Gerüchte-
küche brodelt. Regelmäßige Infor mationen 
des Gemeinderates und auf Bürgerver-
sammlungen zum Verfahrensstand sind 
 äußerst wichtig, um die Ängste zu nehmen.

Vielen Dank für das freundliche  Gespräch!

STICHWORTE > 
Deponie Alte Schinderlahn
Deponiebetrieb 1935 bis 1958
Fläche 2.000 m²
Deponievolumen 8.000 m³
Gesamtkosten: rd. 243.000 Euro
Bauzeit: September bis November 2017

AUTOR / BILDRECHTE >
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Schwalb,  
Tauw GmbH, Niederlassung Regensburg

dass es zukünftig zu keinen Rutschungen des 
müllkörpers und zu keinen Ausspülungen von 
Deponat und Schadstoffen in den Warmbach 
mehr kommen kann. 

Die Deponie wurde somit nachhaltig  ge- 
sichert und ist nach dem Aufkommen der 
Jung pflanzen gut in das Landschaftsbild  
integriert.
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LFU-MERKBLATT < THEMA 
 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt 
(LfU) hat sein Merkblatt 3.8/4 aktua-
lisiert. Damit werden die  detaillierten 

Vorgaben und Hilfestellungen zur probe nahme 
von Boden und Bodenluft bei Altlasten auf den 
neuesten Stand gebracht.

Die probenahme ist ein entscheidendes Ele-
ment der Untersuchung und Bewertung von 
Altlasten. Von der Qualität der planung und 
Durchführung der probenahme hängt wesent-
lich die Belastbarkeit der Untersuchungser-
gebnisse ab. Ziel des LfU-merkblattes 3.8/4 
ist es, die vorhandenen Vorgaben, beispiels-
weise der Bundes-Bodenschutz- und Alt lasten-
verordnung (BBodSchV), zu ergänzen, zu kon-
kretisieren und zu vereinheitlichen. Damit 
sollen die Vergleichbarkeit und Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse verbessert und die 
Bewertungssicherheit erhöht werden. Das im 
Jahr 2003 erstmals erschienene LfU-merk-
blatt 3.8/4 wurde nun zum zweiten mal aktu-
alisiert. Änderungen und Ergänzungen wurden 
unter anderem in folgenden themenberei-
chen vorgenommen. 

Es wird klargestellt, dass explizit zur Durch-
führung der orientierenden Untersuchung im 
Rahmen der Amtsermittlung von den Was-
serwirtschaftsämtern ausschließlich nach 
§ 18 BBodSchG zugelassene Sachverständi-
ge und Untersuchungsstellen zu beauftragen 
sind. Darüber hinaus kann auch in den übri-
gen Verfahrensschritten von der Kreisverwal-
tungsbehörde (KVB), zur Gewährleistung einer 
hinreichenden Qualitätssicherung, die Beauf-
tragung von nach § 18 BBodSchG zugelasse-
nen Sachverständigen und Untersuchungs-
stellen vom Pflichtigen gefordert werden. Dies 
empfiehlt das LfU im Merkblatt 3.8/4.

Des Weiteren wird zum fachgerechten Ver-
schließen von Bohr- und Sondierlöchern Stel-
lung genommen. Bei der Untersuchung von 
Altlasten ist sicherzustellen, dass durch die 
probenahmestellen keine neuen Wegsam-
keiten im Untergrund entstehen, durch die 
es zu einer (weiteren) Ausbreitung des Scha-
dens kommen kann oder diese zu befürchten 
wäre. Daher hat die Abdichtung bei Altlasten 
oder Altlastverdacht im Regelfall mit Bento-
nit oder als Verpressung (z. B. mit Zement- 

Bentonit-Suspension) zu erfolgen. Bohrgut 
ist im Allgemeinen ungeeignet zur Verfüllung 
von Bohr löchern bei Altlasten. Im begründeten 
Einzelfall kann jedoch von diesen Regeln ab-
gewichen werden. Beispiele und Anwendungs-
grenzen veranschaulichen im merkblatt 3.8/4 
diese Vorgaben.

Anders sieht es mit der Verfüllung von Schür-
fen aus, bei der das ausgehobene Material 
unter Beachtung wichtiger Grundsätze, wie 
schichtengerechte und setzungsfreie Rückver-
füllung und Vermeidung neuer Oberflächen-
verunreinigungen, in vielen Fällen wieder rück-
verfüllt werden kann.

Hinweise für den Vollzug werden auch für das 
Erfordernis einer Bohranzeige gemäß Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) und falls einschlägig 
auch gemäß Lagerstättengesetz (LagerstättG) 
gegeben. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen entfällt die Anzeigepflicht, so beispiels-
weise bei der Anzeigepflicht nach WHG, wenn 
das WWA Auftraggeber ist oder wenn die Boh-
rungen, die nicht in den obersten Grundwas-
serleiter eingreifen, von einem Sachverstän-
digen nach § 18 BBodSchG Sachgebiet 2 
(„Gefährdungsabschätzung für den Wirkungs-
pfad Boden-Gewässer“) begleitet werden. Aus-
genommen von der Anzeigepflicht nach Lager-
stättengesetz sind Handbohrungen. Das LfU 
verzichtet weiterhin auf die Anzeige nach La-
gerStättG von kleinkalibrigen Sondierungen 

mit Bohrhämmern wie Rammkernsondierun-
gen oder Ramm- und Drucksondierungen. 

Ansonsten gelten die Fristen von einem monat 
vor Arbeitsbeginn bei der Anzeige nach WHG 
gegenüber der Kreisverwaltungsbehörde und 
zwei Wochen nach LagerStättG beim Geolo-
gischen Dienst des LfU (online-Bohranzeige 
möglich).

Außerdem sind die Ergebnisse des in den 
Jahren 2014/2015 in Bayern durchgeführ-
ten Ringversuches in das Kapitel „Bodenluft-
probe nahme“ eingeflossen. Ergänzt wurde 
der textteil um einen Beitrag zu Direct-push- 
Verfahren und zu Adsorptionsröhrchen und 
Gassammelgefäßen bei der Bodenluftprobe-
nahme.

Im Anhang finden sich wie gehabt Checklisten 
zur Boden- und Bodenluftprobenahme und 
muster-probenahmeprotokolle.

Das merkblatt 3.8/4 kann unter folgendem 
Link kostenlos abgerufen werden: https://
www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsamm-
lung/teil3_grundwasser_und_boden

AUTOR >
Bayerisches Landesamt für Umwelt,  
Referat 96, Matthias Heinzel

Qualitätssicherung bei der Boden- und 
Bodenluftprobenahme
LfU-Merkblatt 3.8/4: „probenahme von Boden und Bodenluft bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen für 
die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Gewässer

links:  
Deckblatt 
 probenahme  
von Boden  
und Bodenluft 

rechts:  
Checkliste 
zur Qualitäts-
sicherung  
bei der Boden-
probenahme
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Sachverständigenfortbildung  
am 7. Februar 2018 in Lauingen

Nach einer Einführung in die Veranstal-
tung durch Michael Kremer, GAB, und 
Peter Nickol, ITVA Regionalgruppe Bay-

ern, berichtete Dr. Axel Zwicker, LfU Augsburg, 
über den aktuellen Stand der zugelassenen 
Sachverständigen bundesweit und in Bayern. 
Er teilte mit, dass die Verordnung über Sach-
verständige und Untersuchungsstellen für den 
Bodenschutz und die Altlastenbehandlung in 
Bayern novelliert wurde und die Änderungen 
zum 1. Dezember 2017 in Kraft getreten sind. 
Des Weiteren informierte er, dass die Zulas-
sung der Sachverständigen und der Unter-
suchungsstellen am 01.09.2017 von der Ab-
teilung 1 des LfU auf die Abteilung 9 (Referat 
96 A) übergegangen ist. Die Ansprechpartner 
haben sich nicht geändert.

Im ersten themenblock Aktuelles und Neue-
rungen gab Dr. Gernot Huber, LfU Referat 96, 
Hof, einen Überblick über aktuelle mitteilun-
gen aus dem LfU. U. a. berichtete er, dass 
zum 01.08.2017 die Anerkennung von priva-
ten Sachverständige in der Wasserwirtschaft 
auf das Referat 96 übergegangen sei. An-
sprechpartner hierfür sei Herr Stefan Rüttin-
ger. Außerdem teilte er mit, dass in Zukunft 
durch die VSU-Novellierung multistandort-
Zulassungen von Untersuchungsstellen (zur 
Verwaltungsvereinfachung) vorgesehen sei-
en, die Untersuchungs(teil)bereiche (bundes-
weit einheitlich nach Fm Boden und Altlasten 
vom 16.8.2012) umbenannt werden sollen 
sowie auch die Verfahrensliste (u. a. PN98-
Haufwerksprobenahme als Pflichtparameter 
und Gegenstand von Auditierungen) aktuali-
siert werde. Zudem berichtete Dr. Huber über 
aktuali sierte LfU-Merkblätter wie z. B. die PFC- 
Leitlinien vom April 2017.

Matthias Heinzel, LfU Referat 96  Hof, berich-
tete über die Aktualisierung des LfU-merkblatts 
3.8/4: „probenahme von Boden und Boden-
luft bei Altlasten und schädlichen Bodenver-
änderungen für die Wirkungspfade Boden-
mensch und Boden-Gewässer“ (November 
2017). So sollen die Wasserwirtschaftsämter 
zur Durchführung der orientierenden Unter-
suchung im Rahmen der Amtsermittlung aus-
schließlich nach § 18 BBodSchG zugelassene 
Sachverständige und Untersuchungsstellen 

beauftragen. Zusätzlich werde für die weiteren 
Verfahrensschritte (Detailuntersuchung (DU), 
Sanierungsuntersuchung (SU) und - planung) 
die Beauftragung von Sachverständigen 
und Untersuchungsstellen empfohlen. Neu 
im Merkblatt seien, so Matthias Heinzel, die 
 Regelungen zur Bohranzeige und Verfüllung 
von Schürfen und Bohrlöchern sowie Hinweise 
zu Gassammelbehältnissen bzw. Adsorptions-
röhrchen bei der Entnahme von Boden luft-
proben. Außerdem sei das Direct-push-Ver-
fahren (Kapitel 7) neu in das Merkblatt mit 
aufgenommen worden. Dieses Verfahren kom-
me vor allem in der DU und SU zur Informati-
onsverdichtung zum Einsatz.

Dr. Martin Biersack, LfU Referat 96 Hof, stell-
te die wesentlichen Änderungen des im  April 
2017 aktualisierten LfU-merkblatts 3.8/5: „Un-
tersuchung von Bodenproben und Eluaten bei 
Altlasten und schädlichen Bodenveränderun-
gen für die Wirkungspfade Boden-mensch und 
Boden-Gewässer“ vor. So wurden u. a. zur Qua-
litätssicherung die Checklisten für Laborproben 
ergänzt, Parametertabellen zusammengefasst 
und ergänzt (Hinweise zu PFC und STV) und 
die parameterspezifischen Hinweise zur Pro-
benvorbereitung und Analytik aktualisiert. Wei-
terhin wurden u. a. die parameterspezifischen 
Analysennormen gestrichen; stattdessen wird 
auf das Fachmodul Boden und Altlasten und 
auf die methodensammlung Fachbeirat Boden-
untersuchung  verwiesen. Dadurch werden al-
ternative Referenzverfahren als gleichwertige 
Verfahren anerkannt. So wurden auch neue 
Elutions-/Perkolations verfahren (z. B. Schüttel-

tests) aufgenommen und u. a. das pHstat- 
Verfahren aus dem merkblatt gestrichen.

Im Rahmen des zweiten Vortragsblocks der 
Veranstaltung referierte Christa Müller von 
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL), Institut für Ökologischen Land-
bau, Bodenkultur und  Ressourcenschutz (IAB), 
Freising, über die Untersuchung und Bewer-
tung des Wirkungspfads Boden-Nutzpflanze. 
Der erste teil ihres Vortrags befasste sich mit 
der Gefährdungsabschätzung für den pfad Bo-
den-Nutzpflanze. Hier wurden die gesetzlichen 
Grundlagen näher erläutert. Nach der Benen-
nung der verschiedenen Schutzgüter wie Nah-
rungspflanzen und Futtermittel sowie der zwei 
relevanten Aufnahmepfade, dem systemati-
schen Pfad und dem Verschmutzungspfad, 
ging die Vortragende auf das Vorgehen bei 
der Ableitung von fehlenden prüf- und maß-
nahmenwerten ein und stellte konkrete praxis-
fälle zur Gefährdungsabschätzung und mögli-
che Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen 
vor. Der zweite teil des Vortrags befasste sich 
mit dem Bereich des Sachgebiets 3 „Vorsorge 
zur Begrenzung von Stoffeinträgen in Boden 
beim Auf- und Einbringen von materialien“. Die 
Vortragende stellte zunächst die rechtlichen 
Grundlagen (Bodenschutzrecht, Baurecht) und 
die Voraussetzungen für die Eignung von ma-
terialien für eine schadlose Verwertung vor. 
Nach Erläuterung des Vorgehens bei fehlenden 
Vorsorgewerten wurde der Umgang mit geoge-
nen Hintergrundbelastungen und Baggergut 
mit  kritischen Nährstoff- und ggfs. Schadstoff-
gehalten diskutiert.

Die GAB veranstaltete gemeinsam mit der Bayerischen verwaltungsschule (BvS), in Kooperation mit dem Bayerischen Landes- 
amt für Umwelt (LfU) sowie dem Ingenieurtechnischen verband für Altlastenmanagement und Flächenrecycling e. v. (ITvA),  
Regionalgruppe Bayern, auch in diesem Jahr eine Fortbildung für Sachverständige nach § 18 BBodSchG.  
Das Seminar fand in Lauingen statt und war mit über 140 Teilnehmern wieder äußerst gut besucht. 

Auditorium
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Manfred Eberle, R & H Umwelt GmbH, Nürn-
berg, berichtete über die Gefährdungs-
abschätzung für den Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze im Rahmen der Orientierenden 
Untersuchung einer ehemaligen gemeinde-
eigenen Hausmülldeponie. Am praxisbeispiel 
sind die aktuellen Folgenutzungen, insbeson-
dere Nutzpflanzenanbau (Ackerbau, Garten-
bau mit Vermarktung) für den Wirkungspfad 
relevant. Nach der Darlegung des parzellen- 
und nutzungsbezogenen Untersuchungskon-
zepts erläuterte der Vortragende die trans-
ferpfade Boden-Pflanze; systemischer Pfad, 
Verschmutzungspfad. Zwar seien im vorliegen-
den Fall die prüf- und maßnahmenwerte der 
BBodSchV nicht überschrittenen worden, aber 
auf Grund weiterer Feststellungen wie Vegeta-
tionsausfall, Setzungen, hohe Schadstoffge-
halte ab 1 m tiefe und Nachweise von Schad-
stoffen ohne prüf- und maßnahmenwerte 
(u. a. Antimon) sei der Gefahrenverdacht nicht 
abschließend geklärt. Im weiteren Verlauf sei-
nes Vortrags legte der Vortragende die offe-
nen Fragen an diesem Standort dar und disku-
tierte weitere mögliche  Untersuchungen, wie 
die Kartierung der mächtigkeit der Bodenüber-
deckung, die Ableitung standort spezifischer 
Prüfwerte oder spezifische Pflanzenuntersu-
chungen. Er zeigte hierbei auch die möglichen 
Konsequenzen und perspektiven für die Nut-
zung dieses Standorts auf. So seien neben 
Sanierungsmaßnahmen auch Schutz- und Be-
schränkungsmaßnahmen, wie Bodenauftrag, 
pH-Wert-Einstellungen, Nutzungsanpassun-
gen und  Nutzungseinschränkungen geeignet.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung ging 
es um das thema Untersuchung und Bewer-
tung. Dr. Uwe Hekel, HPC AG Rottenburg, refe-
rierte über Immissionspumpversuche (IPV) in 
der Altlastenbearbeitung. Dabei erläuterte er 
zunächst die Nachteile von punktuellen mes-
sungen, bei denen eine Quelle möglicherwei-
se nicht erfasst oder falsch bewertet werden 
kann. Bei einem IpV als integrales Verfahren 
hingegen können, so der Vortragende, anhand 
der Konzentrationsganglinien Rück schlüsse 
auf die Fahnenlage gezogen und zudem 
Schadstofffrachten ermittelt und Konzentra-
tionen im Schadenzentrum berechnet wer-

den. Dr. Hekel ging kurz auf die  analytischen 
Auswerteverfahren und deren Voraussetzun-
gen ein. Da in der praxis einige Voraussetzun-
gen für einfache Auswertverfahren oft nicht 
gegeben sind (u. a. konstante Pumprate, ge-
ringe Grundwasserströmung, keine Beein-
flussung durch andere Pumpmaßnahmen), 
so Dr.  Hekel, stelle er in aller Kürze die Soft- 
warelösung C-Set vor, die über die Internet-
seite der LUBW frei verfügbar sei. Die Strate-
gie solle eine möglichst lückenlose Fahnen-
erfassung mittels IpV mit Rückverfolgung 
zu den Schadensherden sein. Anhand von 
praxis beispielen erläuterte er dies. So wur-
de in einem Fall die von einem Schadens-
herd abströmende LHKW-Fracht aufgrund der 
unbekannten Fahnenbreite zunächst über-
schätzt, was aufgrund der Frachtbetrachtung 
zu einem Sanierungserfordernis geführt hätte. 
Durch einen IpV konnte dann nachgewiesen 
werden, dass die Fracht im zulässigen Bereich 
liegt und eine Sanierung somit nicht erforder-
lich war. Im zweiten Beispiel wurde ein deut-
lich größeres projekt im Quartiersmaßstab 
mit 25 Verdachtsflächen in Gemengelage vor-
gestellt. Hier wurden nach einer Vorplanung 
mit Kostenermittlung und -optimierung an 
8  Kontrollebenen 51 IpVs durchgeführt. Dabei 
konnten insgesamt 4 Hauptfahnen aufgefun-
den und den Störern zugeordnet werden. Ab-
schließend folgten Betrachtungen zur Kosten-
effizienz von IPVs. 

Uwe Geuß, LfU Referat 107 in Hof, stellte in 
seinem Vortrag Beispiele und Vorschläge zum 
Umgang mit geogenen Bodenbelastungen vor. 
Einführend erläuterte er zunächst, dass geo-
gene Belastungen vorliegen, wenn die Vorsor-
gewerte nach Anhang 2 der BBodSchV oder 
behelfsmäßig die Z0-Werte der LAGA m20 
überschritten sind. Aufgabe des LfU sei es, Flä-
chen zu ermitteln, in denen die Hintergrund-
werte die Vorsorgewerte überschreiten. Wie 
aus der Gebietsübersicht zu sehen, kämen re-
gional insbesondere erhöhte Gehalte an Arsen 
und einigen Schwermetallen vor. Uwe Geuß  
stellte zwei projekte des LfU vor. Beim pro-
jekt Arsen in Südbayern wurde mit Hilfe von 
umfangreichen Geländearbeiten und geo-
statistischen methoden landkreisbezogene 

Hinweiskarten zur Wahrscheinlichkeit erhöh-
ter Arsengehalte erstellt. Der Vortragende be-
tonte dabei, dass diese Karten jedoch die Ein-
zelfallprüfung vor ort nicht ersetzen könnten. 
Ein weiteres projektbeispiel betraf die Blei-
belastung des Bodens in einem historischen 
Bergbaugebiet im Bereich Freihung/Weiden. 
Auch hier wurden umfangreiche Geländearbei-
ten durch das LfU unter Nutzung eines mobilen 
Röntgenfluoreszenzgerätes durchgeführt. Da-
bei wurden etliche prüf- und maßnahmenwert-
überschreitungen nach BBodSchV ermittelt. 
Zum Abschluss seines Vortrags gab der Refe-
rent zu bedenken, dass aus seiner Sicht beim 
Umgang mit geogen belastetem Bodenaushub 
„Vermeiden“ der oberste Grundsatz sei. Bei 
der Verwertung solle der Grundsatz „gleiches 
Bodenmaterial zu gleichem“ beachtet werden. 
Eine Ablagerung von geogen belastetem Bo-
denaushub auf Deponien solle nur als letzte 
möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Zum Schluss der Sachverständigenfortbildung 
wurden zwei In-Situ Sanierungen aus der pra-
xis vorgestellt. Carlo Schillinger, Geschäfts-
führer der LGA Institut für Umweltgeologie und 
Altlasten GmbH, Nürnberg, berichtete über die 
Schnell-Sanierung eines BtEX-/LHKW-Scha-
dens mit ISCO zur Vorbereitung einer Baumaß-
nahme. Auf einem innerstädtischen, unbe-
bauten Grundstück von ca. 5.200 m² Fläche 
sollten für ein Bauvorhaben rund 40.000 m³ 
Boden ausgehoben werden. Als ehemalige ge-
werbliche Nutzungen waren eine Druckerei 
und tankstellen bekannt. Grundwasserunter-
suchungen belegten in teilbereichen BtEX- 
Gehalte von  1.000–9.000 μg/l und LHKW- 
Gehalte von 100–1.000 μg/l in der gesättig-
ten Zone. Um die Schadstoffgehalte deutlich 
zu reduzieren und dadurch die Anforderungen 
an den Arbeitsschutz, Luftemissionen, Abfall-
management und die Grundwasserreinigung 
während der Baumaßnahme zu verringern, 
sollte zwischen April bis November 2017 vor-
laufend eine In-situ Sanierung durchgeführt 
werden. Die LGA schlug ein ISCO-Verfahren 
vor. Es gelang eine deutliche Reduzierung 
der LHKW-Konzentrationen im Grundwas-
ser.  Hingegen zeigten die BtEX-Konzentratio-
nen im Grundwasser starke Schwankungen.  

>weiter auf Seite 8

v.l.n.r. :  
Dr. Matthias Kukulus,
Dr. Martin Biersack,
Christa Müller,
Dr. Uwe Hekel
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und bis 2011 insgesamt rund 26.600 kg des 
Reagenz HRC® im Rahmen von 5 Injektionen  
eingebracht. Im begleitenden und nachsor-
genden monitoring konnte nachgewiesen 
werden, dass in nahezu allen Messstellen 
die LHKW-Konzentrationen bis unterhalb des  
Sanierungszielwerts von 10 μg/l zurückge-
gangen sind. Nur in einer Grundwassermess- 
stelle im südwestlichen Schadenszentrum 
konnte das Sanierungsziel nicht erreicht  
werden; hier wird eine ungünstige hydrauli-
sche Anbindung vermutet. Auch in den ab- 
stromigen Gartenbrunnen konnten stark rück-
läufige Schadstoffbelastungen festgestellt 
werden.

Die Resonanz auf die Veranstaltung war wie-
der sehr positiv. Zu diesem schönen Erfolg 
 trugen maßgeblich die Referenten mit ihren in-
teressanten und sehr aktuellen Vorträgen bei. 
Dafür nochmals ein besonderer Dank. Eben-
so ergeht ein Dank an die BVS für die gute or-
ganisation der Veranstaltung, sowie natürlich 
auch an alle teilnehmer für ihr Kommen und 
ihre Diskussionsbeiträge.

FORTBILDUNG > SACHvERSTäNDIGENFORTBILDUNG 

Wie sich im Verlauf des späteren Aushubs zeig-
te, waren hierfür bindige Schichten, in  denen 
die BTEX zurück gehalten wurden, verantwort-
lich. Fazit von Herrn Schillinger: Die ISCO-Maß-
nahme war ein erfolgreiches Verfahren mit 
großer Sanierungsleistung und Geschwindig-
keit und hat erheblich zur Vermeidung von  
Abfall beigetragen. 

Dr. Matthias Kukulus, projektleiter bei der 
Amec Foster Wheeler E&I GmbH, München, 
trug über eine In-situ Sanierung eines LHKW-
Grundwasserschadens mittels reduktiver De-
chlorierung in einem Keupersandstein-Aquifer  
vor. Ausgangspunkt der Untersuchungen 
 waren LHKW-Belastungen von 100–180 µg/l 
in Brunnen einer Kleingartenkolonie. Der 
Schadensschwerpunkt konnte rund 400 m 
südlich, unterhalb einer Grundschule, lokali-
siert werden. Hier waren Konzentrationen von 
bis zu 11.000 µg/l LHKW nachweisbar. Nach 
einer machbarkeitsstudie und pilotversuchen 
entschied man sich für eine In-Situ Sanie-
rung. 2004 wurden 86 Injektionsbrunnen in  
4 Galerien im Abstand von 6–8 m er richtet 
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Altlastensymposium  
am 4. und 5. Juli 2018 in Würzburg

Die Gesellschaft zur Altlastensanierung in 
Bayern mbH (GAB) veranstaltet am 4. und 
5. Juli 2018 in Würzburg, Congress Centrum, 
das diesjährige Altlastensymposium. 

An zwei tagen werden  rechtliche Aspekte 
und aktuelle Entwicklungen der Altlasten-
bearbeitung präsentiert, innovative Sanie-
rungsverfahren erläutert und der Umgang 
mit Asbest- und PFC- Belastungen diskutiert. 
Ein weiterer themenschwerpunkt ist die 
Altlastensanierung in der praxis sowie das 
 Flächenrecycling. 

Am ersten Tag findet außerdem eine Exkursi-
on zu dem Gelände der Landesgartenschau 
in Würzburg statt, begleitet von Fachvor-
trägen und Fachführungen.

Wir lassen den tag bei einer Schifffahrt auf 
dem Main ausklingen, wo bei einem gemein-
samen Abendessen Zeit und Gelegenheit für 
Gespräche und Kontaktpflege gegeben ist.

Das Altlastensymposium 2018 führt als platt-
form für den interdisziplinären Informations- 
und Erfahrungsaustausch Entscheidungsträger 
und Fachleute aus der wirtschaftlichen, kom-
munalen und regionalen Praxis, Sanierungs-
pflichtige sowie Akteure aus Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft und Forschung zusammen. 

Das Tagungsprogramm mit dem Anmelde-
formular liegt als Flyer dieser Ausgabe der 
GAB Kompakt bei. Weitere Exemplare kön-
nen bei der GAB bestellt werden. Eine pdf-
Version kann auf den Internetseiten unter 
www.altlasten-bayern.de abgerufen werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen die  
GAB gerne zur verfügung. 
Gesellschaft zur Altlastensanierung  
in Bayern mbH (GAB) 
tel.: 089 44 77 85 0 
E-mail: gab@altlasten-bayern.de
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Anmeldung

Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Eingangs berück-
sichtigt. Vorbehaltlich der noch verfügbaren Raumkapazität ist 
der Anmeldeschluss am 27.06.2018. Redaktionsschluss für die 
Aufnahme in die Teilnehmerliste ist der 20.06.2018. Bei Verwendung des Anmeldeformulars verwenden Sie bitte für 

jeden Tagungsteilnehmer ein gesondertes Formular und senden 
Sie dieses ausgefüllt und unterschrieben an die GAB: per  
Fax (089 44 77 85 22), per E-Mail an gab@altlasten-bayern.de  
oder postalisch.

Nach Erhalt der Rechnung überweisen Sie die Tagungsgebühr bitte 
innerhalb von 14 Tagen an die angegebene Bankverbindung. Ein 
Rücktritt bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist kosten-
frei. Bei einer Abmeldung nach dieser Frist bis zum 3. Werktag vor 
der Veranstaltung werden 50 % des Kostenbeitrags zur Zahlung 
fällig. Bei einer späteren Abmeldung sowie bei Nichterscheinen bzw. 
Abbruch der Teilnahme ist der volle Beitrag zu entrichten. In diesem 
Fall werden Ihnen die Tagungsunterlagen zugesandt. Bei kurzfristiger 
Verhinderung wird ein Vertreter akzeptiert. Weitergehende Ansprüche 
seitens der Teilnehmer, insbesondere Schadensersatzansprüche, 
sind ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, inhaltliche und perso-
nelle Änderungen an der Veranstaltung vorzunehmen.

Hotelbuchungen
Hotelbuchungen sind von den Teilnehmern selbst vorzunehmen.

FirmenpräsentationUnternehmen, die das Symposium für eine Firmenpräsentation 
nutzen wollen, werden gebeten, dies gesondert anzumelden. Der 
Beitrag für einen Firmenstand beträgt 650,– Euro (zzgl. 19 % USt.) 
und schließt die Teilnahme eines Unternehmensvertreters am 
Symposium ein. 

Für Rückfragen steht Ihnen die GAB unter 089 44 77 85 - 0 oder 
gab@altlasten-bayern.de gerne zur Verfügung.

Es besteht die Möglichkeit zur Online-Anmeldung unter
www.altlasten-bayern.de/aktuell/altlastensymposium-2018

vErAnstAltungsHinwEisE

vErAnstAltungsHinwEisE

gesellschaft zur Altlastensanierungin Bayern mbH (gAB)Innere Wiener Straße 11a/l81667 München
gab@altlasten-bayern.dewww.altlasten-bayern.de
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Zielgruppe
Entscheidungsträger, Fachleute und Sachbearbeiter in 
· Kreisverwaltungs- und Umweltbehörden sowie Kommunen
· Ingenieur- und Sachverständigenbüros· Fachfirmen (Sanierungsunternehmen, Tiefbauunternehmen,
 Labors, Entsorger u. a.)· Unternehmen mit eigener Altlastenproblematik· Gremien und Arbeitskreisen auf dem Gebiet des   Flächenrecyclings/Flächenmanagements· Büros für Städteplanung und Grundstücksentwicklung

· Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen· Fachanwaltskanzleien

teilnahmebedingungenTagungsgebühr regulär: 280,– € zzgl. 19 % USt.BehördenvertreterIn: 220,– € zzgl. 19 % USt.StudentIn /DoktorandIn:  50,– € zzgl. 19 % USt. (gg. Nachweis) In der Tagungsgebühr sind die Tagung, der Tagungsband, im 
Programm ausgewiesene Buffets, Pausengetränke, und, sofern Sie 
sich dafür anmelden, die Teilnahme an der Exkursion, die Schiff-
fahrt und das Buffet bei der Abendveranstaltung (Getränke zahlt 
jeder Teilnehmer selbst) enthalten. 
Die Tagungsunterlagen werden bei Tagungsbeginn ausgegeben.
Mit Ihrer Teilnahme willigen Sie in die Veröffentlichung von 
 Veranstaltungsfotos, die Ihre Person zeigen, ein.

veranstaltungsortCongress Centrum Würzburg, Frankonia-SaalTurmgasse 11, 97070 Würzburg
Anreise mit der BahnSollten Sie mit der Bahn anreisen, erreichen Sie das Congress 
Centrum vom Würzburger Hauptbahnhof aus in wenigen Minuten, 
entweder mit der Straßenbahn (Linie 2, Richtung Zellerau, Haltestelle 
Congress Centrum), mit dem Taxi (ca. 1 km) oder zu Fuß  
(durch die Ringparkanlage,  ca. 10 Gehminuten).

AnFAHrtskiZZE > 
Parkmöglichkeiten gibt es un-mittelbar am/im Haus in der Tiefgarage Congress Centrum (300 Stellplätze, Fahrzeug-höhe 2 m) und auf dem Parkplatz  Congress Centrum (200 Stell plätze) vorhanden.
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Altlastensymposium  2018
würzburg

Congress Centrum Frankonia-saal4. und 5. Juli 2018

Anliefern:
Be- und Entladen im Franconia-Foyer am Kranenkai und 
Bereich Friedensbrücke/Röntgenring (B 2,45 m, H 2,86 m)Parken:
Parkmöglichkeiten sind unmittelbar am/im Haus in der Tiefgarage 
Congress Centrum (300 Stellplätze, Fahrzeughöhe 2,00 m).
Sollten Sie ein Navigationssystem verwenden, geben Sie 
als Zielpunkt bitte „Pleichertorstraße“ ein. Auf dem Parkplatz Congress Centrum sind 200 Stellplätze 
vorhanden (Navigationssystem: „Kranenkai“).Weitere Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz Talavera 
mit 1 000 Stellplätzen (gebührenfrei) sowie an der Friedensbrücke
mit 250 Stellplätzen (jeweils 5 Gehminuten).Geo-Koordinaten CCW:Breitengrad: 49,79842°N Längengrad: 9,92631°E
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Tagungsbüro: Congress • Tourismus • Würzburg, Eigenbetrieb der Stadt Würzburg

Am Congress Centrum, Turmgasse 11, 97070 Würzburg, Tel. 09 31 / 37 28 28, 37 28 29, E-Mail: tagungen@wuerzburg.de

Congress Centrum Würzburg (CCW)Pleichertorstraße97070 WürzburgTel. 09 31/37 28 28, 37 28 29 E-Mail: tagungen@wuerzburg.de
Eingang A  CCWEingangsfoyer Ebene 0Konferenzbereich SaalebeneEingang B  CCWFranconia-Saal und Foyer Ebene 2Eingang C  CCWPanorama-Ebene Ebene 4 Raum 10 – 13
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